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Häufig gestellte Fragen - FAQs 

 

Lernen von zuhause 

Gilt die Schulpflicht im Lernen von zuhause? 

Ja. Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, die keine Symptome haben und sich gesund 

fühlen, müssen am Lernen von zuhause teilnehmen. Die Eltern informieren die Schule 

darüber. Die Lehrkräfte stellen Lernmaterialien und Aufgaben bereit.  

Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden und krank sind, nehmen nicht 

am Lernen von zuhause teil. Sie müssen in der Schule wie gewohnt entschuldigt werden. 

Was ist bei Abschlussschülerinnen und -schülern im Lernen von zuhause zu beachten? 

Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen steht auch im Lernen von zuhause im 

Mittelpunkt. Die Lehrkräfte beraten und begleiten die Schülerinnen und Schüler und halten 

den Kontakt zu diesen und zu deren Eltern. 

Was passiert, wenn eine Schülerin/ein Schüler im Lernen von zuhause nicht betreut 

werden kann? 

Schülerinnen und Schüler befinden sich u. U. ohne Quarantäne im Lernen von zuhause. 

Wenn diese Schülerinnen und Schüler zuhause nicht betreut werden können oder keinen 

geeigneten Arbeitsplatz besitzen, bietet die Schule ein pädagogisches Angebot in der Schule 

an. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich selbstverständlich an die in der Schule 

geltenden Hygienebestimmungen (Maskenpflicht, Testungen) halten.  

Die Eltern dieser Schülerinnen und Schüler sollten sich mit der Schule in Verbindung setzen. 

Wie wird der Datenschutz bei der Nutzung der Online Schule Saarland (OSS) 

gewährleistet? 

Die Online Schule Saarland (OSS) ist in jeder Hinsicht datenschutzkonform und 

rechtssicher. Sie kann von Schülerinnen und Schülern ohne Bedenken genutzt werden. 

Unter welchen Bedingungen dürfen Schulleitungen Klassen aufgrund von 

Personalengpässen ins Lernen von zuhause schicken? 

Dies ist eine absolute Ausnahme, die zwingend im Vorfeld mit der Schulaufsicht besprochen 

werden muss. Erst wenn gemeinsam keine Alternative gefunden wird, ist diese 

Entscheidung zu treffen und die betroffenen Klassen und Erziehungsberechtigen sind zu 

informieren. 
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Tests 

Wie oft wird in der Schule getestet? 

Alle Schülerinnen und Schüler werden dreimal (statt bisher zweimal) in der Woche auf das 
Corona-Virus getestet.  

Wer kann sich von der Testpflicht in der Schule befreien lassen? 

Eine Teilnahme an den Tests in der Schule wird allen Schülerinnen und Schülern dringend 
empfohlen.  

Wenn ein Schüler/eine Schülerin geboostert ist, kann er/sie sich von der Testpflicht befreien 
lassen. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft sind (wenn die 
letzte Impfung weniger als drei Monate her ist), und für Schülerinnen und Schüler, die 
genesen sind (vom 29. bis zum 90. Tag nach dem positiven PCR-Test).  

Zu welchem Zeitpunkt sollen die Tests in der Schule stattfinden? 

Die Testungen sollen möglichst montags, mittwochs und freitags in der ersten Stunde 
stattfinden. 

Können an Grundschulen die Testungen von Ärzten durchgeführt werden? 

Nein. Eine Abrechnung der Testungen durch Ärzte oder medizinisches Personal an 
Grundschulen ist nicht mehr möglich. 

Welche Fälle von positiven Corona-Tests werden dem Gesundheitsamt durch die Schule 

gemeldet? 

Jeder positive Schnelltest wird dem Gesundheitsamt gemeldet.  

Ein Grundschulkind hat einen positiven Lolli-Test. Was passiert nun?  

Wenn in der Grundschule der Lolli-Test eines Kindes positiv ausfällt, muss es sich sofort in 
einem Testzentrum testen lassen (Schnelltest oder PCR-Test). Erst wenn ein negatives 
Testergebnis vorliegt, kann das Kind wieder in die Schule gehen. 

Eine Schülerin/ein Schüler ist in der Schule positiv getestet worden. Was passiert nun? 

Wenn eine Schülerin/ein Schüler in der Schule positiv auf das Corona-Virus getestet wird, 

erhalten die Eltern einen Anruf von der Schule. Die Schülerin/der Schüler wird von den 

Eltern abgeholt. Die Schülerin/der Schüler muss dann an einer offiziellen Teststelle erneut 

getestet werden (Schnelltest oder PCR-Test). Ist dieser Test negativ, kann die Schülerin/der 

Schüler die Schule wieder besuchen. Ist dieser Test positiv, bleibt die Schülerin/der Schüler 

zehn Tage lang zu Hause in Quarantäne. Die Möglichkeit zum Freitesten besteht. 

Eine Schülerin/ein Schüler ist in der Schule positiv getestet worden. Die Eltern können 

sie/ihn nicht abholen - was passiert nun? 

Die Schule setzt sich mit den Eltern in Verbindung und sucht eine Lösung. Im Ausnahmefall 

ist es möglich, dass die Schülerin/der Schüler Bus oder Bahn nutzt, um nach Hause zu 

fahren. Die Schule stellt ihm/ihr wenn nötig eine FFP2-Maske zur Verfügung. 

Eine Schülerin/ein Schüler ist in der Schule positiv getestet worden. Darf das 

Geschwisterkind die Schule weiter besuchen? 
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Solange bis für den in der schule positiv getesteten Schüler/die in der Schule positiv 

getestete Schülerin das Testergebnis des Testzentrums vorliegt, darf das Geschwisterkind 

die Schule besuchen. 

Ist dieses Testergebnis negativ, darf das Geschwisterkind die Schule besuchen. Die 

betroffene Schülerin/der betroffene Schüler darf die Schule auch besuchen. 

Ist dieses Testergebnis positiv, ist Geschwisterkind eine Kontaktperson. Dann muss das 

Geschwisterkind sich in Quarantäne begeben. Die Möglichkeit zum Freitesten besteht. 

Ausnahme: Sofern er/sie 2G-plus erfüllt, besteht keine Verpflichtung zur Quarantäne.  

Eine Schülerin/ein Schüler ist außerhalb der Schule positiv getestet worden. Was 

passiert nun? 

Wenn eine Schülerin/ein Schüler außerhalb der Schule positiv auf das Corona-Virus 

getestet wird, bleibt sie/er zuhause. Die Eltern lassen einen weiteren Test (PCR-Test) an 

einer offiziellen Teststelle machen. Solange kein Ergebnis vorliegt, darf die Schülerin/der 

Schüler die Schule nicht besuchen. Ist das Testergebnis positiv, informieren die Eltern die 

Schule. Der Schüler/die Schülerin bleibt für zehn Tage zuhause (Isolation). Die Möglichkeit 

zum Freitesten besteht. Die Mitschülerinnen und Mitschüler werden in diesem Fall weiterhin 

dreimal in der Woche getestet. Die erweiterte Maskenpflicht gilt für sie nicht. 

Ist das Testergebnis negativ, darf die Schülerin/der Schüler wieder in die Schule gehen. Die 

Mitschülerinnen und Mitschüler werden auch in diesem Fall weiterhin dreimal in der Woche 

getestet. Die erweiterte Maskenpflicht gilt für sie nicht. 

Was bedeutet Freitesten? 

Wer einen positiven Corona-Test hatte (PCR-Test), kann sich nach sieben Tagen Isolation 

erneut in einem Testzentrum testen lassen (Schnelltest oder PCR-Test). Voraussetzung: 

Er/sie ist seit mindestens 48 Stunden ohne Krankheitssymptome. Ist dieser erneute Test 

negativ, kann der Schüler/die Schülerin die Schule wieder besuchen.  

Wenn ein Schüler/eine Schülerin als Kontaktperson zuhause in Quarantäne ist, kann er/sie 

sich nach fünf Tagen Quarantäne freitesten (Schnelltest oder PCR-Test im Testzentrum), 

wenn er/sie in der Schule regelmäßig getestet wurde. Andere Kontaktpersonen in 

Quarantäne (z. B. Eltern) können sich erst nach sieben Tagen freitesten. 

Was ist die erweiterte Testpflicht an Schulen? 

Die erweiterte Testung an Schulen betrifft nur die Mitschülerinnen und Mitschüler einer in 

der Schule positiv getesteten Person. Diese müssen nicht in Quarantäne. Sie besuchen 

weiterhin die Schule. An den kommenden acht Schultagen werden sie täglich getestet. 

Außerdem gilt eine erweiterte Maskenpflicht. 

Wenn Personen positiv getestet werden, führt dies in den Klassen bzw. Lerngruppen zu 

einer Verschärfung der Regeln zum Maskentragen und Testen. Hat das auch Folgen für 

die FGTS und die anderen Lerngruppen (z. B. Religionsunterricht), in denen sich die 

Person aufgehalten hat? 
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Ja. Die erweiterte Testpflicht und die Verpflichtung zum Tragen einer Maske gelten dann 

auch für diese Gruppen. 

Erhöht sich die Anzahl der schulischen Tests in einer Klasse (erweiterte Testpflicht), 

wenn eine Schülern/ein Schüler außerhalb der Schule Kontakt zu einer positiv 

getesteten Person hatte? 

Nein. Es bleibt bei drei Tests in der Woche. 

Die Isolation einer Schülerin/eines Schülers zuhause endet. Braucht er/sie jetzt einen 

negativen Test, um die Schule wieder zu besuchen? 

Nein, es ist kein negativer Test erforderlich. 

Eine Schülerin/ein Schüler besucht in den Ferien ein Betreuungsangebot der FGTS. Wie 

wird in diesem Fall getestet? 

Die Testungen finden in der Betreuung nach denselben Regeln wie in der Schule statt. 

Wird allen Schülerinnen und Schülern eine bestimmte Anzahl von Testkits für die Ferien 

mitgegeben? 

Ja. Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Winterferien vier Testkits. Damit können 

sie sich in den Winterferien testen. Der letzte Test sollte möglichst am letzten Ferientag 

stattfinden. Als Beleg für ein negatives Testergebnis legen die Schülerinnen und Schüler den 

Schulen am ersten Schultag nach den Winterferien die Selbsterklärung vor. 

 

Quarantäne, Isolation, Absonderung 

Eine Schülerin/ein Schüler ist mit Corona infiziert und muss zuhause bleiben (Isolation). 

Darf das Geschwisterkind die Schule besuchen? 

Nein. Das Geschwisterkind darf die Schule nicht besuchen, wenn es mit dem infizierten 

Schüler/der infizierten Schülerin in einem Haushalt lebt (Quarantäne als Kontaktperson). 

Sofern er/sie 2G-plus erfüllt, besteht keine Verpflichtung zur Quarantäne. 

Ein Familienmitglied ist mit Corona infiziert. Dürfen die Kinder, die im gleichen Haushalt 

leben, die Schule besuchen? 

Nein. Die Schülerin/der Schüler darf in der Regel die Schule nicht besuchen (Quarantäne als 

Kontaktperson). Sofern er/sie 2G-plus erfüllt, besteht keine Verpflichtung zur Quarantäne. 

Eine Schülerin/ein Schüler muss als Kontaktperson zuhause bleiben (Quarantäne). Darf 

das Geschwisterkind die Schule besuchen? 

Ja. Wenn im Haushalt keine Person infiziert ist, darf das Geschwisterkind die Schule 

besuchen. 

Die Isolation einer Schülerin/eines Schülers zuhause endet. Braucht er/sie jetzt einen 

negativen Test, um die Schule wieder zu besuchen? 

Nein, es ist kein negativer Test erforderlich. 
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Eine Schülerin/ein Schüler ist als Kontaktperson in Quarantäne. Besteht die Möglichkeit 

des Freitestens? 

Ja. Bei Schülerinnen und Schülern ist ein Freitesten nach fünf Tagen möglich (PCR-Test oder 

Schnelltest im Testzentrum). 

Was bedeutet 2G-plus? 

2G-plus bedeutet:  

 bis zu drei Monate nach der letzten, für einen vollständigen Impfschutz 
erforderlichen Impfung oder  

 geboostert oder  
 genesen im Zeitraum zwischen dem 29. und dem 90. Tag nach dem positiven PCR-

Test oder 
 genesen nach vollständiger Impfung ab dem 29. Tag nach positivem PCR-Test. 

 

Infektionsschutz in der Schule 

Eine Schülerin/ein Schüler zeigt in der Schule Krankheitssymptome. Was ist zu tun? 

Beim Vorliegen bestimmter Symptome sollte der Arzt/die Ärztin aufgesucht werden, um 

eine Corona-Infektion auszuschließen. Zu diesen Symptomen gehören: 

 Fieber über 38 Grad, 

 trockener Husten, 

 schwere Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen, 

 Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. 

Die Schule informiert die Eltern. Die Eltern holen die Schülerin/den Schüler ab und und 

lassen im Testzentrum einen Test machen. Sie informieren die Schule über das 

Testergebnis.   

Eine Schülerin/ein Schüler zeigt Krankheitssymptome (z. B. Husten, Schnupfen, 

Halsweh, Kopfschmerzen), hat aber einen negativen Schnelltest. In der Klasse gilt 

gerade wegen eines Corona-Falles die erweiterte Testpflicht (tägliche Tests über acht 

Schultage). Was passiert? 

Der Schüler/die Schülerin muss sofort nach Hause (Absonderung) und einen Test (PCR- 

oder Schnelltest) im Testzentrum durchführen lassen. Erst wenn dieses Testergebnis negativ 

ist, darf er/sie die Schule wieder besuchen.  

Darf die Schulleitung für die ganze Schule eine durchgängige Maskenpflicht 

aussprechen? 

Nein. Es gelten die Regelungen der Corona-Schulverordnung bzw. der saarländischen 

Absonderungsverordnung. 

Dürfen schwangere Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden? 

Die Aufsichtsbehörde lässt den Einsatz einer Schwangeren unabhängig von ihrem 

Immunisierungsstatus in Bezug auf SARS-CoV-2 derzeit nicht zu. 
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Unterricht und Schulleben 

Dürfen externe Personen (z. B. Unterstützungspersonal aus dem Aktionsprogramm, 

Lernpatinnen und -paten) Klassen oder Lerngruppen beaufsichtigen? 

Klassen können von externen Personen (z. B. Unterstützungspersonal im Kontext des 

Aktionsprogramms, Lernpaten) betreut werden. Diese können gemäß „Erlass zur 

Aufsichtspflicht der Lehrkräfte, zur Haftung und zur Unfallversicherung im Bereich der 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Saarlandes“ nur als Hilfskräfte mit 

der Aufsichtsführung betraut werden.  

Laut Erlass ist es der „Lehrkraft grundsätzlich gestattet, zur Unterstützung seiner 

Aufsichtsführung Hilfspersonen heranzuziehen. Insbesondere wird er geeigneten Schülern 

Ordnungsfunktionen übertragen und sie erforderlichenfalls zeitweise zur Aufsicht über ihre 

Mitschüler bestellen können. Ausnahmsweise kann auch die Mithilfe des Hausmeisters 

geboten sein. Bei Ausflügen und Wanderungen empfiehlt sich u. U. die Mitnahme von 

Schülereltern, Praktikanten etc., beim Baden und Schwimmunterricht besteht eine 

zusätzliche Kontrolle durch das Badepersonal. Der Lehrer kann sich durch den Einsatz 

derartiger Hilfskräfte zwar entlasten, er wird dadurch gleichwohl nicht von jeder 

Aufsichtspflicht befreit, sondern bleibt der eigentlich Verantwortliche. Eine wirksame 

Entlastung setzt voraus, dass die Übertragung von Aufsichtsbefugnissen im Einzelfall 

sachgemäß und ausreichend erscheint, dass der Lehrer die jeweilige Hilfsperson unter 

Berücksichtigung ihrer Eignung und Fähigkeiten sorgfältig auswählt und anleitet und dass er 

selbst jederzeit in der Lage ist, die Aufsichtsführung der Hilfskraft zu überwachen und eine 

wirksame Oberaufsicht auszuüben.“ 

Dabei wird eine räumliche Nähe der Lehrkraft oder der Schulleitung zur Hilfsperson und der 

betreuten Lerngruppe vorausgesetzt, um im Bedarfsfall erreichbar zu sein.  

Dürfen Pädagogische Tage an Schulen in Präsenz stattfinden? 

Laut aktuellem Musterhygieneplan sind Pädagogische Tage weiterhin möglich. Allerdings 

sollte geprüft werden, ob eine Präsenzveranstaltung zwingend erforderlich ist und ob statt 

dessen ein alternatives Format (z. B. Videokonferenz) gewählt werden kann. 

 


